
Förderung für den Verein „Über den Tellerrand kochen“

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 04338 des Bezirksausschusses 
des Stadtbezirkes 05 - Au-Haidhausen vom 28.07.2022

Sehr geehrter Herr Spengler,

bei dem o. g. Antrag handelt es sich um eine laufende Angelegenheit der Verwaltung, 
weswegen die Erledigung auf dem Büroweg erfolgt.

Zu Ihrem Antrag vom 28.07.2022 teile ich Ihnen Folgendes mit:

Die Förderung des Vereins „Über den Tellerrand kochen“ erfolgt seit 2016 im Sozialreferat, 
Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement (BE). 

Das Sozialreferat hat in den letzten Jahren im Rahmen des Gesamtplans Integration von 
Flüchtlingen und den damit empfohlenen Handlungsempfehlungen seine Angebote 
bedarfsgerecht ausgeweitet und angepasst, so dass neue Planungen und Maßnahmen genau 
geprüft werden müssen, ob ein zusätzlicher qualitativer und quantitativer Bedarf für dieses 
Angebot in der Stadt oder im Stadtviertel besteht. 

Die beteiligten Dienststellen im Sozialreferat und ggf. im Referat für Arbeit und Wirtschaft 
werden gerne prüfen, ob zusätzliche Förderbedarfe und Fördermöglichkeiten in der 
Regelförderung für das Projekt „Über den Tellerrand kochen“ bestehen.
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Die Planungen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 – Eckdatenbeschluss – sind jedoch 
abgeschlossen. 

Die mögliche Aufnahme in eine Regelförderung könnte allenfalls dem Stadtrat für den 
Eckdatenbeschluss 2024 vorgeschlagen werden. Die verwaltungsinterne Anmeldefrist 
dafür ist Dezember 2022.

Für Fragen zur Antragsstellung und Regelförderung kann der Verein gerne Kontakt zum  
Sozialreferat, Fachbereich BE oder Abteilung Migration, Integration, Teilhabe Kontakt 
aufnehmen. 
Ansprechpartner*in dort ist […].

Für das Haushaltsjahr 2023 hat der Verein die Möglichkeit, einen Antrag auf Förderung der 
Selbsthilfe im sozialen Bereich zu stellen. 

Der Antrag Nr. 20-26 / B 04338 des Bezirksausschusses des 5. Stadtbezirkes 
vom 28.07.2022 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Dorothee Schiwy
Berufsm. Stadträtin


